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10. Schuljahr 

Mittlerer Schulabschluss (Realschulabschluss) nach 10 Jahren, 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (Hauptschulabschluss) nach 9 Jahren 6) 
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Anmerkungen 

Schematisierte Darstellung des Bildungswesens. Die Verteilung der Schülerzahlen in der 
Jahrgangsstufe 8 für das Jahr 2010 stellt sich im Bundesdurchschnitt wie folgt dar: Haupt-
schule 16,6 %, Realschule 25,0 %, Gymnasium 36,3 %, integrierte Gesamtschule 9,2 %, 
Schularten mit mehreren Bildungsgängen 7,8 %, Förderschulen 4,2 %. 

Die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und die Anerkennung der Schulabschlüsse ist 
bei Erfüllung der zwischen den Ländern vereinbarten Voraussetzungen grundsätzlich ge-
währleistet. Die Dauer der Vollzeitschulpflicht (allgemeine Schulpflicht) beträgt neun Jahre, in 
fünf Ländern 10 Jahre, und die anschließende Teilzeitschulpflicht (Berufsschulpflicht) 
drei Jahre. 

1 In einigen Ländern bestehen besondere Formen des Übergangs vom Kindergarten in die 
Grundschule (Vorklassen, Schulkindergärten). In Berlin und Brandenburg umfasst die Grund-
schule sechs Jahrgangsstufen. 

2 Beschulung von Behinderten entsprechend den Behinderungsarten in Sonderformen der allge-
meinbildenden und beruflichen Schulen, teilweise auch integrativ zusammen mit Nichtbehinder-
ten. Schulbezeichnung nach Landesrecht unterschiedlich (Förderschule / Schule für Behinderte 
/ Sonderschule / Förderzentrum). Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ (Schu-
le für Lernbehinderte) und die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 
haben schulspezifische Abschlüsse. 

3 Die Jahrgangsstufen 5 und 6 bilden eine Phase besonderer Förderung, Beobachtung und Ori-
entierung über den weiteren Bildungsgang mit seinen fachlichen Schwerpunkten. 

4 Die Bildungsgänge der Hauptschule und der Realschule werden auch an Schularten mit mehre-
ren Bildungsgängen mit nach Ländern unterschiedlichen Bezeichnungen angeboten. Die fol-
genden Schularten fassen die Bildungsgänge der Haupt- und der Realschule pädagogisch und 
organisatorisch zusammen: Mittelschule (Sachsen), Regelschule (Thüringen), Sekundarschule 
(Bremen, Sachsen-Anhalt), Erweiterte Realschule (Saarland), Verbundene Haupt- und Real-
schule (Hessen), Haupt- und Realschule (Hamburg), Regionale Schule (Mecklenburg-
Vorpommern), Realschule plus (Rheinland-Pfalz), Regionalschule (Schleswig-Holstein), Ober-
schule (Brandenburg), Mittelstufenschule (Hessen). 

5 Der Bildungsgang des Gymnasiums wird auch an Gesamtschulen angeboten. In der ko-
operativen Gesamtschule sind drei Bildungsgänge (der Hauptschule, der Realschule und des 
Gymnasiums) pädagogisch und organisatorisch zusammengefasst, in der integrierten Gesamt-
schule bilden sie eine pädagogische und organisatorische Einheit. Die Einrichtung von Gesamt-
schulen ist nach dem Schulrecht der Länder unterschiedlich geregelt. Die folgenden Schularten 
umfassen ebenfalls drei Bildungsgänge: Integrierte Sekundarschule (Berlin), Oberschule (Bre-
men, Niedersachsen), Stadtteilschule (Hamburg), teilweise die Regionale Schule (Mecklenburg-
Vorpommern), Gemeinschaftsschule (Schleswig-Holstein, Thüringen). 

6 Die allgemeinbildenden Schulabschlüsse nach Jahrgangsstufe 9 und 10 tragen in einzelnen 
Ländern besondere Bezeichnungen. Der nachträgliche Erwerb dieser Abschlüsse an Abend-
schulen und beruflichen Schulen oder durch eine Externenprüfung ist möglich. 

7 Zugangsvoraussetzung ist die formelle Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, 
die nach Jahrgangsstufe 9 oder 10 erworben wird. Der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 
erfolgt zur Zeit in der Mehrzahl der Länder noch nach Jahrgangsstufe 13 (neunjähriges Gymna-
sium). Gegenwärtig findet jedoch in fast allen Ländern die Umstellung auf das achtjährige Gym-



 

 

nasium statt, in dem die Allgemeine Hochschulreife bereits nach Jahrgangsstufe 12 erworben 
wird. 

8 Die Berufsoberschule besteht bisher nur in einigen Ländern und bietet Absolventen mit Mittle-
rem Schulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung bzw. fünfjähriger Berufstätigkeit 
die Möglichkeit zum Erwerb der Fachgebundenen Hochschulreife. Bei Nachweis von Kenntnis-
sen in einer zweiten Fremdsprache ist der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife möglich. 

9 Die Fachoberschule ist eine zweijährige Schulart, die aufbauend auf dem Mittleren Schul-
abschluss mit Jahrgangsstufe 11 und 12 zur Fachhochschulreife führt. Für Absolventen mit Mitt-
lerem Schulabschluss und einer beruflichen Erstausbildung ist der unmittelbare Eintritt in Jahr-
gangsstufe 12 der Fachoberschule möglich. Die Länder können auch eine Jahrgangsstufe 13 
einrichten. Der Besuch der Jahrgangsstufe 13 führt zur Fachgebundenen Hochschulreife und 
unter bestimmten Voraussetzungen zur Allgemeinen Hochschulreife. 

10 Berufsfachschulen sind berufliche Vollzeitschulen verschiedener Ausprägung im Hinblick auf 
Zugangsvoraussetzungen, Dauer und Abschlüsse. In ein- oder zweijährigen Bildungsgängen 
wird eine berufliche Grundausbildung, in zwei- oder dreijährigen Bildungsgängen eine Berufs-
ausbildung vermittelt. In Verbindung mit dem Abschluss eines mindestens zweijährigen Bil-
dungsgangs kann unter bestimmten Voraussetzungen die Fachhochschulreife erworben wer-
den. 

11 Zusätzlich zum berufsqualifizierenden Abschluss ggf. Erwerb des Hauptschulabschlusses oder 
des Mittleren Schulabschlusses. 

12 Fachschulen dienen der beruflichen Weiterbildung (Dauer 1–3 Jahre) und setzen grundsätzlich 
den Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
und eine entsprechende Berufstätigkeit voraus. Unter bestimmten Voraussetzungen ist zu-
sätzlich der Erwerb der Fachhochschulreife möglich.  

13 Einschließlich Hochschulen mit einzelnen universitären Studiengängen (z. B. Theologie, Philo-
sophie, Medizin, Verwaltungswissenschaften, Sport). 

14 An Pädagogischen Hochschulen (nur in Baden Württemberg) wird für verschiedene Lehrämter 
ausgebildet. Im Einzelfall ist auch ein Studium für Berufe im außerschulischen Bildungs- und 
Erziehungsbereich möglich.  

15 Die Berufsakademie ist eine Einrichtung des tertiären Bereichs in einigen Ländern, die eine wis-
senschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte berufliche Bildung durch die Ausbildung an 
einer Studienakademie und in einem Betrieb im Sinne des dualen Systems vermittelt.  
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